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Text 

Haftung. 

§ 28. (Anm.: Abs. 1 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 161/2005) 

(2) Wurde in Vertretungsfällen von einem gesetzlichen oder von einem behördlich oder 
rechtsgeschäftlich bestellten Vertreter im Rahmen seiner Tätigkeit für den Vertretenen ein 
Finanzvergehen begangen, so haftet der Vertretene für die über den Vertreter verhängte Geldstrafe und 
den ihm auferlegten Wertersatz nur dann, wenn ihn ein Verschulden im Sinne des Abs. 4 trifft. 

(3) Dienstgeber haften für Geldstrafen und Wertersätze, die einem ihrer Dienstnehmer wegen eines 
Finanzvergehens auferlegt werden, wenn der Dienstnehmer das Vergehen im Rahmen seiner dienstlichen 
Obliegenheiten begangen hat und den Dienstgeber hieran ein Verschulden (Abs. 4) trifft. 

(4) Ein Verschulden nach Abs. 2 und 3 liegt vor, wenn der Vertretene oder der Dienstgeber 

 a) sich bei der Auswahl oder Beaufsichtigung des Vertreters oder Dienstnehmers auffallender 
Sorglosigkeit schuldig machte, 

 b) vom Finanzvergehen des Vertreters oder Dienstnehmers wußte und es nicht verhinderte, obwohl 
ihm die Verhinderung zuzumuten war, oder 

 c) vom Finanzvergehen, dessen Verhinderung ihm zuzumuten gewesen wäre, aus auffallender 
Sorglosigkeit nicht wußte. 

(5) Die Haftung gemäß Abs. 2 und 3 wird bei juristischen Personen und Vermögensmassen, die 
keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, aber abgabepflichtig sind, durch das Verschulden (Abs. 4) 
auch nur einer Person begründet, die einem mit der Geschäftsführung oder mit der Überwachung der 
Geschäftsführung betrauten Organ angehört; bei Personenvereinigungen genügt das Verschulden eines 
Mitglieds der Vereinigung, das durch Gesetz oder Vertrag zur Führung der Geschäfte berufen ist. Die 
Haftung tritt auch dann ein, wenn das Verschulden jemanden trifft, der nicht dem vorgenannten 
Personenkreis angehört, dem aber für den Gesamtbetrieb oder für das betreffende Sachgebiet die 
Verantwortung übertragen ist. 

(6) Die Personenvereinigung haftet gemäß Abs. 2 und 3 mit ihrem Vermögen. Soweit Wertersätze in 
diesem Vermögen nicht Deckung finden, haftet darüber hinaus jedes Mitglied der Personenvereinigung 
mit seinem privaten Vermögen für den Teil des Wertersatzes, der seiner Beteiligung an der 
Personenvereinigung anteilsmäßig entspricht. 

(7) Die Haftung nach den Abs. 2 und 3 darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die 
Geldstrafen oder Wertersätze aus dem beweglichen Vermögen des Bestraften nicht eingebracht werden 
können. Der Einbringungsversuch kann unterbleiben, wenn Einbringungsmaßnahmen offenkundig 
aussichtlos sind. Insoweit Einbringungsmaßnahmen beim Haftenden erfolglos blieben, sind die 
entsprechenden Ersatzfreiheitsstrafen am Bestraften zu vollziehen. 
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(8) Bei Gesamtrechtsnachfolge geht die Haftung nach Abs. 2 und 3 und die sich daraus ergebenden 
Rechte und Pflichten auf den Rechtsnachfolger über. Ein solcher Haftungsübergang tritt auch bei den 
keine Gesamtrechtsnachfolge begründenden Umgründungen nach dem Umgründungssteuergesetz ein. 

(9) Die Haftung nach Abs. 2 und 3 darf nur in Anspruch genommen werden, wenn keine 
Verbandsgeldbuße nach § 28a zu verhängen ist. 


